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Der Parlam
entarische Rat (65 M

itglieder, davon vier Frauen) 
tritt in Bonn zusam

m
en, um

 das G
G

 zu verfassen. Sein unausgesproche
ner G

rundsatz: „Bonn ist nicht W
eim

ar“ – das G
G

 soll also dazu beitra
gen, den erneuten Übergang in eine Diktatur unm

öglich zu m
achen.

Der Text des G
G

 w
ird angenom

m
en, die Alliierten genehm

i
gen ihn, anschließend stim

m
en die Landesparlam

ente zu (nur der bayeri
sche Landtag lehnt es ab, stellt aber klar, dass es in Bayern gelten soll).

Das G
G

 tritt „m
it Ablauf des Tages“ (Art. 145 Abs. 2) in Kraft 

und begründet die Bundesrepublik Deutschland. In der O
stzone w

ird am
 

7. O
ktober 1949 die Deutsche Dem

okratische Republik (DDR) m
it einer 

eigenen Verfassung gegründet.

M
it der Deutschen Einheit gilt das G

G
 für ganz Deutschland.

M
it den „Frankfurter Dokum

enten“ tragen die drei w
estlichen 

Besatzungsm
ächte den w

estdeutschen M
inisterpräsidenten auf, eine 

neue dem
okratische und bundesstaatliche Verfassung zu entw

erfen.
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D
as G

rundgesetz als vollw
ertige Verfassung

D
as G

rundgesetz (G
G

) ist die Verfassung für die Bundesrepu
blik D

eutschland. Es w
urde am

 23. M
ai 1949 verkündet und 

begründete dam
it den N

achfolgestaat des D
eutschen Reiches. 

M
it dem

 G
G

 zog m
an Lehren aus dem

 Scheitern der W
eim

arer 
Republik (1919 – 1933) und ihrer Verfassung, denn es steht im

 
scharfen Kontrast zur nationalsozialistischen D

iktatur (1933 –  
1945). Besonderen W

ert legt das G
G

 daher auf die G
ew

ährleis
tung der M

enschenw
ürde und der G

rundrechte. D
as G

G
 schuf 

die zw
eite dem

okratische O
rdnung auf deutschem

 Boden und 
erfüllte – trotz seines nach einem

 Provisorium
 klingenden N

a
m

ens (D
 S. 3) – von Anfang an die Voraussetzungen für eine 

vollw
ertige Verfassung.  

Eine Verfassung erfüllt in einer dem
okratischen O

rdnung 
vor allem

 drei Funktionen:

1. Sie begründet einen neuen Staat, der sich von vorherigen 
politischen O

rdnungen absetzt.
2. Sie w

eist die einzelnen Staatsaufgaben unterschiedlichen 
Staatsorganen zu, dam

it die A
ufgaben in m

öglichst effektiver 
Form

 w
ahrgenom

m
en w

erden können.
3. Sie legt die G

renzen staatlichen H
andelns insbesondere 

gegenüber den B
ürgerinnen und B

ürgern fest; bedeutsam
 ist 

dabei die G
ew

ährleistung von G
rundrechten.

W
elche Inhalte eine Verfassung darüber hinaus enthält, w

elche 
G

rundrechte sie gew
ährleistet und w

ie der Staat organisiert 
w

ird, hängt vor allem
 von den geschichtlichen Entstehungs 

bedingungen und verfassungsrechtlichen Traditionen ab.  
N

eue Verfassungen verarbeiten stets konkrete (politische) 
Erfahrungen. Sie errichten eine R

ahm
enordnung, die durch 

nachgelagerte G
esetze und Verordnungen m

it Leben gefüllt 
w

ird (D
 S. 4).  

Zentrale Prinzipien des G
rundgesetzes     

D
as G

G
 form

uliert einen G
egenentw

urf zur m
enschenver

achtenden U
nrechtsherrschaft des N

ationalsozialism
us und 

erklärt daher gleich zu Beginn: „D
ie W

ürde des M
enschen ist 

unantastbar“ (Art. 1 Abs. 1). D
ie M

enschenw
ürde w

ird da
durch als oberster W

ert der Verfassung verankert, die Staats
gew

alt hat sie in all ihren Erscheinungsform
en zu achten und zu 

schützen. D
as G

G
 bringt dam

it zum
 Ausdruck, dass der Staat 

für den M
enschen da ist – und nicht um

gekehrt. D
as Bundes

verfassungsgericht brachte das 2017 so auf den Punkt: 

„D
ie G

arantie der M
enschenw

ürde um
fasst insbesondere die 

W
ahrung personaler Individualität, Identität und Integrität 

sow
ie die elem

entare R
echtsgleichheit. […

] M
it der Subjekt- 

qualität des M
enschen ist ein sozialer W

ert- und A
chtungsan-

spruch verbunden, der es verbietet, den M
enschen zum

 
‚bloß

en O
bjekt‘ staatlichen H

andelns zu degradieren.“ 

D
ie fünf fundam

entalen Prinzipien der Staatsorganisation der 
Bundesrepublik D

eutschland sind in Art. 20 Abs. 1 – 3 enthalten:

D
em

okratie: Alle Staatsgew
alt geht vom

 Volke aus, jedes 
staatliche H

andeln m
uss auf dieses rückführbar sein. Alle voll

jährigen deutschen Staatsbürger/innen sind durch W
ahlen und 

Abstim
m

ungen gleichberechtigt an der Ausübung der Staats
gew

alt beteiligt. Parteien w
irken bei der W

illensbildung m
it.

 R
echtsstaat: D

ie gesam
te Staatsgew

alt ist in die drei Bereiche 
G

esetzgebung (Legislative), Regierung und Verw
altung (Exeku

tive) sow
ie Rechtsprechung (Judikative) aufgeteilt, die jew

eils 
von unterschiedlichen O

rganen w
ahrgenom

m
en w

erden. Alle 
O

rgane und Bürger/innen sind an die verfassungsm
äßige 

O
rdnung gebunden. Ihr H

andeln unterliegt der Kontrolle durch 
unabhängige G

erichte.

B
undesstaat: D

ie Kom
petenzen sind zw

ischen dem
 Bund und 

den 16 Bundesländern aufgeteilt. D
ie Bundesländer nehm

en 
die ihnen zugew

iesene Staatsgew
alt eigenständig w

ahr und 
geben sich eine eigene Verfassung. Ü

ber den Bundesrat sind 
sie zudem

 an der G
esetzgebung des Bundes beteiligt.

Sozialstaat: D
er Staat sorgt für eine gew

isse soziale Absiche
rung der Bürger/innen, z. B. durch die Sozialversicherung  
(D

 Spicker N
r. 30) oder das Bürgergeld.

R
epublik: Anders als in einer M

onarchie w
ird das Staatsober

haupt (der/die Bundespräsident/in) nicht durch Erbfolge be
stim

m
t, sondern auf Zeit gew

ählt.

D
ie besondere Bedeutung dieser Prinzipien zeigt sich in der 

Ew
igkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3. D

anach ist es auch 
durch eine Verfassungsänderung nicht m

öglich, Art. 1 und  
Art. 20 in ihren G

rundsätzen zu beeinträchtigen. Ihre Ü
berw

in
dung ist also nur durch die Ablösung des G

G
 durch eine völlig 

neue Verfassung m
öglich (D

 S. 4). 

 
D

ie durch das G
G

 begründeten Freiheiten sollen nicht dafür  
 

eingesetzt w
erden, die dem

okratische O
rdnung selbst aus- 

zuhöhlen. D
as G

G
 errichtet vielm

ehr eine w
ehrhafte D

em
okra- 

tie, die es erm
öglicht, gegen ihre Feinde aktiv vorzugehen. So 

können z. B
. politische Parteien, die sich gegen die Prinzipien der 

M
enschenw

ürde, der D
em

okratie oder der R
echtsstaatlichkeit 

richten, nach A
rt. 21 A

bs. 2, 4 durch das BV
erfG

 auf A
ntrag ver- 

boten w
erden. D

ie H
ürden dafür sind allerdings sehr hoch. B

is- 
her w

urden in der B
undesrepublik daher erst zw

ei Parteiverbote 
ausgesprochen (1952, 1956). Zu einem

 V
erbot der N

PD
 kam

 es 
2017 nicht, da das BV

erfG
 sie als zu unbedeutend ansah. 2024 

w
urde sie aber nach A

rt. 21 A
bs. 3 w

egen ihrer verfassungsfeind-
lichen Ziele von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen.

D
as parlam

entarische R
egierungssystem

Das G
G

 errichtet ein parlam
entarisches R

egierungssystem
,  

in dem
 die Regierung vom

 Vertrauen des Parlam
ents (Bundes

tag) abhängig ist. D
ieses kann die Regierung also jederzeit aus 

politischen G
ründen absetzen. Das G

G
 sieht dafür in Art. 67 ein 

konstruktives M
isstrauensvotum

 vor (D
 Spicker N

r. 23, S. 6). 
In einem

 solchen System
 ist die Regierung deshalb eng m

it der 
Parlam

entsm
ehrheit, den Regierungsfraktionen, verflochten. D

ie 
Kontrolle der Regierung w

ird nicht vom
 gesam

ten Bundestag, 
sondern nur von den O

ppositionsfraktionen w
ahrgenom

m
en. 

 
 

Eines der H
auptproblem

e der W
eim

arer V
erfassung w

ar die  
 

groß
e M

acht des Staatsoberhaupts. N
ach dem

 G
G

 hat der 
B

undespräsident daher vor allem
 repräsentative A

ufgaben.  

D
as B

undesverfassungsgericht (BVerfG
)

Das BVerfG
 m

it Sitz in Karlsruhe stellt die W
ahrung der Ver- 

fassung im
 politischen Alltag sicher und ist dafür m

it w
eitrei

chenden Befugnissen ausgestattet. Es gilt als eines der m
äch

tigsten Verfassungsgerichte der W
elt. Von besonderer Bedeu

tung ist die M
öglichkeit, G

esetze auf ihre Vereinbarkeit m
it der 

Verfassung zu überprüfen und für nichtig zu erklären (vor allem
 

m
it Art. 93 Abs. 1 N

r. 2). Das BVerfG
 hat dadurch nicht nur die 

G
rundrechte zu w

irksam
en subjektiven Rechten der Bürger/in

nen entw
ickelt, sondern auch den politischen Instanzen ihre 

verfassungsrechtlichen G
renzen aufgezeigt und so zur Festi

gung der dem
okratischen O

rdnung m
aßgeblich beigetragen. Das 

BVerfG
 hat sich im

 Laufe der Jahrzehnte erhebliches Vertrauen 
erarbeitet und w

ird von den Bürgerinnen und Bürgern – die es  
im

 W
ege der Verfassungsbeschw

erde (Art. 93 Abs. 1 N
r. 4a)  

direkt anrufen können – als H
üter ihrer G

rundrechte geschätzt. 

Aufbau und Inhalte
D

as G
G

 besteht aus 14 Abschnitten, die sich in zw
ei Teile un

tergliedern lassen: D
er erste Abschnitt enthält die M

enschen
w

ürdegarantie und die w
eiteren G

rundrechte. Alle w
eiteren 

Abschnitte regeln Aufbau und O
rganisation des Staates.  

D
as G

rundgesetz setzt sich nicht w
ie andere G

esetzestexte 
aus Paragrafen, sondern aus Artikeln (Art.) zusam

m
en. D

iese 
w

erden in Absätze (Abs.) und Sätze (S.) unterteilt.

G
rundrechte (Art. 1 – 19), u. a.:

Staatsorganisationsrecht  
(Art. 20 – 146), u.  a.:

•	M
enschenw

ürde (Art. 1 Abs. 1)
•	G

leichheitsgrundsatz (Art. 3)
•	Religionsfreiheit (Art. 4)
•	M

einungsfreiheit (Art. 5)
•	Versam

m
lungsfreiheit (Art. 8)

•	Berufsfreiheit (Art. 12)
•	W

ohnungsgrundrecht (Art. 13)
•	Eigentum

sfreiheit (Art. 14) 
•	Asylgrundrecht (Art. 16a)
•	G

rundrechtsverw
irkung (Art. 18)

•	Staatsstrukturprinzipien (Art. 20)
•	Bundestag (Art. 38 – 49)
•	Bundesrat (Art. 50 – 53)
•	Bundespräsident (Art. 54 – 61)
•	Bundesregierung (Art. 62 – 69)
•	G

esetzgebung (Art. 70 – 82)
•	Verw

altung (Art. 83 – 91)
•	Rechtsprechung (Art. 92 – 104)
•	Finanzw

esen (Art. 104a – 115)
•	Verteidigungsfall (Art. 115a – 115l)

D
as G

G
 gibt den Rahm

en vor, den die Politik ausgestalten m
uss. 

H
äufig ist daher verm

erkt: „D
as N

ähere regelt ein Bundesge
setz“ (z. B. in Art. 21 Abs. 5). D

abei gilt der Vorrang der Verfas-
sung: Einfache G

esetze dürfen nicht gegen das G
G

 verstoßen.

 
Eine besondere R

egelung stellt A
rt. 146 G

G
 dar. D

anach hat  
 

das deutsche V
olk jederzeit die M

öglichkeit, das G
G

 abzu- 
lösen und eine völlig neue V

erfassung zu erlassen. Im
 G

egensatz 
zu anderen V

erfassungen erkennt das G
G

 dam
it die M

öglichkeit 
seiner eigenen A

bschaffung zugunsten einer neuen V
erfassungs-

ordnung im
 W

ege einer „legalen R
evolution“ an. 

G
rundgesetz

D
as G

rundgesetz im
 W

andel der Zeit
D

as G
G

 kann nach Art. 79 geändert w
erden. Erforderlich sind 

dazu Zw
ei-D

rittel-M
ehrheiten in Bundestag und Bundesrat. 

Im
 Vergleich m

it anderen Verfassungen ist das G
G

 häufig ge
ändert w

orden, seine G
rundstruktur ist aber erhalten geblie

ben. Zum
 Beispiel w

urde 1994 Art. 3 Abs. 2 um
 einen Satz 

ergänzt, um
 die G

leichberechtigung von M
ann und Frau zu

sätzlich zu fördern. 2002 w
urde m

it Art. 20a eine Verpflichtung 
zum

 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen eingefügt. 

 
D

iskussionen um
 Ä

nderungen des G
G

 
 

M
anche plädieren für die Streichung des B

egriffes „R
asse“ 

in A
rt. 3 A

bs. 3, da es m
enschliche R

assen nicht gibt und der B
e- 

griff daher häufig als unangem
essen angesehen w

ird. Seit länge- 
rem

 w
ird gefordert, das G

G
 um

 ausdrückliche K
inderrechte zu 

erw
eitern oder D

eutsch als Landessprache aufzunehm
en. 

A
uß

erdem
 w

ird in Zeiten knapper K
assen über eine R

eform
 der 

Schuldenbrem
se (A

rt. 115 A
bs. 2) nachgedacht, um

 die A
usgabe- 

m
öglichkeiten des Staates zu erw

eitern.  

D
ie durch das G

G
 etablierte Verfassungsordnung hat sich als 

erstaunlich stabil erw
iesen. Auch für die Bew

ältigung der Klim
a

krise stellt sie prinzipiell alle Instrum
ente bereit, um

 dieser be
sonderen H

erausforderung angem
essen zu begegnen – sofern 

der politische W
ille vorhanden ist. D

as G
G

 kann daher noch 
lang die R

ahm
enordnung für das politische und gesellschaft

liche Leben darstellen, w
enn es von einer breiten M

ehrheit ge
stützt und aktiv verteidigt w

ird. Eine Verfassung enthält jedoch 
keine Antw

orten auf konkrete politische Fragen. U
m

 diese m
uss 

in öffentlichen D
ebatten stets aufs N

eue gerungen w
erden.

G
G

 bestellen: bpb.de/34367; w
w

w
.gesetze-im

-internet.de/gg/

D
ie Entstehung des G

rundgesetzes
N

ach der totalen m
ilitärischen, politischen und m

oralischen 
N

iederlage des D
eutschen Reiches im

 Zw
eiten W

eltkrieg am
  

8. M
ai 1945 übernahm

en die vier alliierten Siegerm
ächte Frank

reich (F), G
roßbritannien (G

B), Sow
jetunion (SU

) und die U
SA 

am
 5. Juni 1945 die oberste Regierungsgew

alt in D
eutschland. 

M
it dem

 beginnenden O
st-W

est-Konflikt w
ar schnell klar, dass 

es keine gem
einsam

e Lösung für das ganze Land geben w
ür

de. D
ie w

estlichen Besatzungszonen (F, G
B, U

SA) w
uchsen ab 

1946 im
m

er w
eiter zusam

m
en. So kam

 das G
G

 zustande:  

 1. Juli 1948 

 8. M
ai 1949 

 23. M
ai 1949 

 3. O
kt. 1990 

 1. Sept. 1948 

 
W

eil die w
estdeutschen M

inisterpräsidenten eine dauer- 
 

hafte deutsche Teilung befürchteten, setzten sie gegenüber 
den B

esatzungsm
ächten den T

itel „G
rundgesetz“ durch und 

verhinderten zudem
 eine V

olksabstim
m

ung über das D
okum

ent.  

✁
4

5
6

7

2
3

8

Der Parlam
entarische Rat (65 M

itglieder, davon vier Frauen) 
tritt in Bonn zusam

m
en, um

 das G
G

 zu verfassen. Sein unausgesproche
ner G

rundsatz: „Bonn ist nicht W
eim

ar“ – das G
G

 soll also dazu beitra
gen, den erneuten Übergang in eine Diktatur unm

öglich zu m
achen.

Der Text des G
G

 w
ird angenom

m
en, die Alliierten genehm

i
gen ihn, anschließend stim

m
en die Landesparlam

ente zu (nur der bayeri
sche Landtag lehnt es ab, stellt aber klar, dass es in Bayern gelten soll).

Das G
G

 tritt „m
it Ablauf des Tages“ (Art. 145 Abs. 2) in Kraft 

und begründet die Bundesrepublik Deutschland. In der O
stzone w

ird am
 

7. O
ktober 1949 die Deutsche Dem

okratische Republik (DDR) m
it einer 

eigenen Verfassung gegründet.

M
it der Deutschen Einheit gilt das G

G
 für ganz Deutschland.

M
it den „Frankfurter Dokum

enten“ tragen die drei w
estlichen 

Besatzungsm
ächte den w

estdeutschen M
inisterpräsidenten auf, eine 

neue dem
okratische und bundesstaatliche Verfassung zu entw

erfen.
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D
as G

rundgesetz als vollw
ertige Verfassung

D
as G

rundgesetz (G
G

) ist die Verfassung für die Bundesrepu
blik D

eutschland. Es w
urde am

 23. M
ai 1949 verkündet und 

begründete dam
it den N

achfolgestaat des D
eutschen Reiches. 

M
it dem

 G
G

 zog m
an Lehren aus dem

 Scheitern der W
eim

arer 
Republik (1919 – 1933) und ihrer Verfassung, denn es steht im

 
scharfen Kontrast zur nationalsozialistischen D

iktatur (1933 –  
1945). Besonderen W

ert legt das G
G

 daher auf die G
ew

ährleis
tung der M

enschenw
ürde und der G

rundrechte. D
as G

G
 schuf 

die zw
eite dem

okratische O
rdnung auf deutschem

 Boden und 
erfüllte – trotz seines nach einem

 Provisorium
 klingenden N

a
m

ens (D
 S. 3) – von Anfang an die Voraussetzungen für eine 

vollw
ertige Verfassung.  

Eine Verfassung erfüllt in einer dem
okratischen O

rdnung 
vor allem

 drei Funktionen:

1. Sie begründet einen neuen Staat, der sich von vorherigen 
politischen O

rdnungen absetzt.
2. Sie w

eist die einzelnen Staatsaufgaben unterschiedlichen 
Staatsorganen zu, dam

it die A
ufgaben in m

öglichst effektiver 
Form

 w
ahrgenom

m
en w

erden können.
3. Sie legt die G

renzen staatlichen H
andelns insbesondere 

gegenüber den B
ürgerinnen und B

ürgern fest; bedeutsam
 ist 

dabei die G
ew

ährleistung von G
rundrechten.

W
elche Inhalte eine Verfassung darüber hinaus enthält, w

elche 
G

rundrechte sie gew
ährleistet und w

ie der Staat organisiert 
w

ird, hängt vor allem
 von den geschichtlichen Entstehungs 

bedingungen und verfassungsrechtlichen Traditionen ab.  
N

eue Verfassungen verarbeiten stets konkrete (politische) 
Erfahrungen. Sie errichten eine R

ahm
enordnung, die durch 

nachgelagerte G
esetze und Verordnungen m

it Leben gefüllt 
w

ird (D
 S. 4).  

Zentrale Prinzipien des G
rundgesetzes     

D
as G

G
 form

uliert einen G
egenentw

urf zur m
enschenver

achtenden U
nrechtsherrschaft des N

ationalsozialism
us und 

erklärt daher gleich zu Beginn: „D
ie W

ürde des M
enschen ist 

unantastbar“ (Art. 1 Abs. 1). D
ie M

enschenw
ürde w

ird da
durch als oberster W

ert der Verfassung verankert, die Staats
gew

alt hat sie in all ihren Erscheinungsform
en zu achten und zu 

schützen. D
as G

G
 bringt dam

it zum
 Ausdruck, dass der Staat 

für den M
enschen da ist – und nicht um

gekehrt. D
as Bundes

verfassungsgericht brachte das 2017 so auf den Punkt: 

„D
ie G

arantie der M
enschenw

ürde um
fasst insbesondere die 

W
ahrung personaler Individualität, Identität und Integrität 

sow
ie die elem

entare R
echtsgleichheit. […

] M
it der Subjekt- 

qualität des M
enschen ist ein sozialer W

ert- und A
chtungsan-

spruch verbunden, der es verbietet, den M
enschen zum

 
‚bloß

en O
bjekt‘ staatlichen H

andelns zu degradieren.“ 

D
ie fünf fundam

entalen Prinzipien der Staatsorganisation der 
Bundesrepublik D

eutschland sind in Art. 20 Abs. 1 – 3 enthalten:

D
em

okratie: Alle Staatsgew
alt geht vom

 Volke aus, jedes 
staatliche H

andeln m
uss auf dieses rückführbar sein. Alle voll

jährigen deutschen Staatsbürger/innen sind durch W
ahlen und 

Abstim
m

ungen gleichberechtigt an der Ausübung der Staats
gew

alt beteiligt. Parteien w
irken bei der W

illensbildung m
it.

 R
echtsstaat: D

ie gesam
te Staatsgew

alt ist in die drei Bereiche 
G

esetzgebung (Legislative), Regierung und Verw
altung (Exeku

tive) sow
ie Rechtsprechung (Judikative) aufgeteilt, die jew

eils 
von unterschiedlichen O

rganen w
ahrgenom

m
en w

erden. Alle 
O

rgane und Bürger/innen sind an die verfassungsm
äßige 

O
rdnung gebunden. Ihr H

andeln unterliegt der Kontrolle durch 
unabhängige G

erichte.

B
undesstaat: D

ie Kom
petenzen sind zw

ischen dem
 Bund und 

den 16 Bundesländern aufgeteilt. D
ie Bundesländer nehm

en 
die ihnen zugew

iesene Staatsgew
alt eigenständig w

ahr und 
geben sich eine eigene Verfassung. Ü

ber den Bundesrat sind 
sie zudem

 an der G
esetzgebung des Bundes beteiligt.

Sozialstaat: D
er Staat sorgt für eine gew

isse soziale Absiche
rung der Bürger/innen, z. B. durch die Sozialversicherung  
(D

 Spicker N
r. 30) oder das Bürgergeld.

R
epublik: Anders als in einer M

onarchie w
ird das Staatsober

haupt (der/die Bundespräsident/in) nicht durch Erbfolge be
stim

m
t, sondern auf Zeit gew

ählt.

D
ie besondere Bedeutung dieser Prinzipien zeigt sich in der 

Ew
igkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3. D

anach ist es auch 
durch eine Verfassungsänderung nicht m

öglich, Art. 1 und  
Art. 20 in ihren G

rundsätzen zu beeinträchtigen. Ihre Ü
berw

in
dung ist also nur durch die Ablösung des G

G
 durch eine völlig 

neue Verfassung m
öglich (D

 S. 4). 

 
D

ie durch das G
G

 begründeten Freiheiten sollen nicht dafür  
 

eingesetzt w
erden, die dem

okratische O
rdnung selbst aus- 

zuhöhlen. D
as G

G
 errichtet vielm

ehr eine w
ehrhafte D

em
okra- 

tie, die es erm
öglicht, gegen ihre Feinde aktiv vorzugehen. So 

können z. B
. politische Parteien, die sich gegen die Prinzipien der 

M
enschenw

ürde, der D
em

okratie oder der R
echtsstaatlichkeit 

richten, nach A
rt. 21 A

bs. 2, 4 durch das BV
erfG

 auf A
ntrag ver- 

boten w
erden. D

ie H
ürden dafür sind allerdings sehr hoch. B

is- 
her w

urden in der B
undesrepublik daher erst zw

ei Parteiverbote 
ausgesprochen (1952, 1956). Zu einem

 V
erbot der N

PD
 kam

 es 
2017 nicht, da das BV

erfG
 sie als zu unbedeutend ansah. 2024 

w
urde sie aber nach A

rt. 21 A
bs. 3 w

egen ihrer verfassungsfeind-
lichen Ziele von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen.

D
as parlam

entarische R
egierungssystem

Das G
G

 errichtet ein parlam
entarisches R

egierungssystem
,  

in dem
 die Regierung vom

 Vertrauen des Parlam
ents (Bundes

tag) abhängig ist. D
ieses kann die Regierung also jederzeit aus 

politischen G
ründen absetzen. Das G

G
 sieht dafür in Art. 67 ein 

konstruktives M
isstrauensvotum

 vor (D
 Spicker N

r. 23, S. 6). 
In einem

 solchen System
 ist die Regierung deshalb eng m

it der 
Parlam

entsm
ehrheit, den Regierungsfraktionen, verflochten. D

ie 
Kontrolle der Regierung w

ird nicht vom
 gesam

ten Bundestag, 
sondern nur von den O

ppositionsfraktionen w
ahrgenom

m
en. 

 
 

Eines der H
auptproblem

e der W
eim

arer V
erfassung w

ar die  
 

groß
e M

acht des Staatsoberhaupts. N
ach dem

 G
G

 hat der 
B

undespräsident daher vor allem
 repräsentative A

ufgaben.  

D
as B

undesverfassungsgericht (BVerfG
)

Das BVerfG
 m

it Sitz in Karlsruhe stellt die W
ahrung der Ver- 

fassung im
 politischen Alltag sicher und ist dafür m

it w
eitrei

chenden Befugnissen ausgestattet. Es gilt als eines der m
äch

tigsten Verfassungsgerichte der W
elt. Von besonderer Bedeu

tung ist die M
öglichkeit, G

esetze auf ihre Vereinbarkeit m
it der 

Verfassung zu überprüfen und für nichtig zu erklären (vor allem
 

m
it Art. 93 Abs. 1 N

r. 2). Das BVerfG
 hat dadurch nicht nur die 

G
rundrechte zu w

irksam
en subjektiven Rechten der Bürger/in

nen entw
ickelt, sondern auch den politischen Instanzen ihre 

verfassungsrechtlichen G
renzen aufgezeigt und so zur Festi

gung der dem
okratischen O

rdnung m
aßgeblich beigetragen. Das 

BVerfG
 hat sich im

 Laufe der Jahrzehnte erhebliches Vertrauen 
erarbeitet und w

ird von den Bürgerinnen und Bürgern – die es  
im

 W
ege der Verfassungsbeschw

erde (Art. 93 Abs. 1 N
r. 4a)  

direkt anrufen können – als H
üter ihrer G

rundrechte geschätzt. 

Aufbau und Inhalte
D

as G
G

 besteht aus 14 Abschnitten, die sich in zw
ei Teile un

tergliedern lassen: D
er erste Abschnitt enthält die M

enschen
w

ürdegarantie und die w
eiteren G

rundrechte. Alle w
eiteren 

Abschnitte regeln Aufbau und O
rganisation des Staates.  

D
as G

rundgesetz setzt sich nicht w
ie andere G

esetzestexte 
aus Paragrafen, sondern aus Artikeln (Art.) zusam

m
en. D

iese 
w

erden in Absätze (Abs.) und Sätze (S.) unterteilt.

G
rundrechte (Art. 1 – 19), u. a.:

Staatsorganisationsrecht  
(Art. 20 – 146), u.  a.:

•	M
enschenw

ürde (Art. 1 Abs. 1)
•	G

leichheitsgrundsatz (Art. 3)
•	Religionsfreiheit (Art. 4)
•	M

einungsfreiheit (Art. 5)
•	Versam

m
lungsfreiheit (Art. 8)

•	Berufsfreiheit (Art. 12)
•	W

ohnungsgrundrecht (Art. 13)
•	Eigentum

sfreiheit (Art. 14) 
•	Asylgrundrecht (Art. 16a)
•	G

rundrechtsverw
irkung (Art. 18)

•	Staatsstrukturprinzipien (Art. 20)
•	Bundestag (Art. 38 – 49)
•	Bundesrat (Art. 50 – 53)
•	Bundespräsident (Art. 54 – 61)
•	Bundesregierung (Art. 62 – 69)
•	G

esetzgebung (Art. 70 – 82)
•	Verw

altung (Art. 83 – 91)
•	Rechtsprechung (Art. 92 – 104)
•	Finanzw

esen (Art. 104a – 115)
•	Verteidigungsfall (Art. 115a – 115l)

D
as G

G
 gibt den Rahm

en vor, den die Politik ausgestalten m
uss. 

H
äufig ist daher verm

erkt: „D
as N

ähere regelt ein Bundesge
setz“ (z. B. in Art. 21 Abs. 5). D

abei gilt der Vorrang der Verfas-
sung: Einfache G

esetze dürfen nicht gegen das G
G

 verstoßen.

 
Eine besondere R

egelung stellt A
rt. 146 G

G
 dar. D

anach hat  
 

das deutsche V
olk jederzeit die M

öglichkeit, das G
G

 abzu- 
lösen und eine völlig neue V

erfassung zu erlassen. Im
 G

egensatz 
zu anderen V

erfassungen erkennt das G
G

 dam
it die M

öglichkeit 
seiner eigenen A

bschaffung zugunsten einer neuen V
erfassungs-

ordnung im
 W

ege einer „legalen R
evolution“ an. 

G
rundgesetz

D
as G

rundgesetz im
 W

andel der Zeit
D

as G
G

 kann nach Art. 79 geändert w
erden. Erforderlich sind 

dazu Zw
ei-D

rittel-M
ehrheiten in Bundestag und Bundesrat. 

Im
 Vergleich m

it anderen Verfassungen ist das G
G

 häufig ge
ändert w

orden, seine G
rundstruktur ist aber erhalten geblie

ben. Zum
 Beispiel w

urde 1994 Art. 3 Abs. 2 um
 einen Satz 

ergänzt, um
 die G

leichberechtigung von M
ann und Frau zu

sätzlich zu fördern. 2002 w
urde m

it Art. 20a eine Verpflichtung 
zum

 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen eingefügt. 

 
D

iskussionen um
 Ä

nderungen des G
G

 
 

M
anche plädieren für die Streichung des B

egriffes „R
asse“ 

in A
rt. 3 A

bs. 3, da es m
enschliche R

assen nicht gibt und der B
e- 

griff daher häufig als unangem
essen angesehen w

ird. Seit länge- 
rem

 w
ird gefordert, das G

G
 um

 ausdrückliche K
inderrechte zu 

erw
eitern oder D

eutsch als Landessprache aufzunehm
en. 

A
uß

erdem
 w

ird in Zeiten knapper K
assen über eine R

eform
 der 

Schuldenbrem
se (A

rt. 115 A
bs. 2) nachgedacht, um

 die A
usgabe- 

m
öglichkeiten des Staates zu erw

eitern.  

D
ie durch das G

G
 etablierte Verfassungsordnung hat sich als 

erstaunlich stabil erw
iesen. Auch für die Bew

ältigung der Klim
a

krise stellt sie prinzipiell alle Instrum
ente bereit, um

 dieser be
sonderen H

erausforderung angem
essen zu begegnen – sofern 

der politische W
ille vorhanden ist. D

as G
G

 kann daher noch 
lang die R

ahm
enordnung für das politische und gesellschaft

liche Leben darstellen, w
enn es von einer breiten M

ehrheit ge
stützt und aktiv verteidigt w

ird. Eine Verfassung enthält jedoch 
keine Antw

orten auf konkrete politische Fragen. U
m

 diese m
uss 

in öffentlichen D
ebatten stets aufs N

eue gerungen w
erden.

G
G

 bestellen: bpb.de/34367; w
w

w
.gesetze-im

-internet.de/gg/

D
ie Entstehung des G

rundgesetzes
N

ach der totalen m
ilitärischen, politischen und m

oralischen 
N

iederlage des D
eutschen Reiches im

 Zw
eiten W

eltkrieg am
  

8. M
ai 1945 übernahm

en die vier alliierten Siegerm
ächte Frank

reich (F), G
roßbritannien (G

B), Sow
jetunion (SU

) und die U
SA 

am
 5. Juni 1945 die oberste Regierungsgew

alt in D
eutschland. 

M
it dem

 beginnenden O
st-W

est-Konflikt w
ar schnell klar, dass 

es keine gem
einsam

e Lösung für das ganze Land geben w
ür

de. D
ie w

estlichen Besatzungszonen (F, G
B, U

SA) w
uchsen ab 

1946 im
m

er w
eiter zusam

m
en. So kam

 das G
G

 zustande:  

 1. Juli 1948 

 8. M
ai 1949 

 23. M
ai 1949 

 3. O
kt. 1990 

 1. Sept. 1948 

 
W

eil die w
estdeutschen M

inisterpräsidenten eine dauer- 
 

hafte deutsche Teilung befürchteten, setzten sie gegenüber 
den B

esatzungsm
ächten den T

itel „G
rundgesetz“ durch und 

verhinderten zudem
 eine V

olksabstim
m

ung über das D
okum

ent.  
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